
Druck: 12.02.2015 

Beschluss zu Vorlage-Nr. 2543-2014/DaDi des  
 

  
Gremium: Haupt- und Finanzausschuss (HFA/IX-027/2015) 
am: 02.02.2015  
unter TOP-Nr.: 3.3 
  
zu: Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 30.12.2014; Roll-

Over-Vereinbarung (500 636 400) 
  
Beschluss: Kenntnis genommen 
  

 

Stellvertretender Vorsitzender Schuchmann schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 3.3, 3.4 und 

3.5 zusammen aufzurufen. Er stellt zu dieser Verfahrensweise das Einvernehmen des Haupt- und 

Finanzausschusses fest. 

 

Auf Nachfrage von Abg. Helfmann (CDU) sagt Landrat Schellhaas zu, dem Haupt- und 

Finanzausschuss eine Erläuterung zur Kenntnis zu geben, warum die Entscheidung für diese 

Darlehen mit den jeweiligen Zinsbindungen getroffen wurde. 

 

Auf weitere Nachfrage bittet Landrat Schellhaas den Abg. Helfmann (CDU) um Mitteilung, 

welche weiteren Informationen im nächsten Jahresbericht mit aufgeführt werden sollen. 

 

Beschluss: 

 

Der nach Ablauf der Zinsbindung ab dem 30.12.2014 erforderlichen Prolongation des Darlehens 

Nummer 500 636 400 bei der WL Bank in Höhe der Restschuld von 

 

         3.696.000,00 EUR 

 

wird wie folgt zugestimmt: 

 

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei der Commerzbank AG auf 

Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von 0,153 % für die 

Laufzeit bis zum 30.06.2016 bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.  

 

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert: 

 

 

Vertragsnummern 

 

Zinssatz 

aus dem 

Payer-

Swap  

Aufschlag 

aus dem 

variablen 

Darlehen 

Summe 

Zinssatz 

Enddatum 

Darlehen 
Darlehen Nr. vor 

der Prolongation 

Payer-Swap 

Referenz-Nr. 

500 636 400 318 78 71 4,15 % + 0,153 % 4,303 % 30.06.2016 

 

 

 

 

 

 


